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Kleine Anfrage 21/2005  
betreffend Dekret über die Verteilung der Sozialhilfekosten zwischen Kanton und Ge-
meinden vom 20. November 1995 
 

In einer Kleinen Anfrage vom 14. Juni 2005 stellt Kantonsrätin Franziska Brenn Fragen zur 
Zielerreichung der Lastenverteilung gemäss Dekret über die Verteilung der Sozialhilfekosten 
zwischen Kanton und Gemeinden vom 20. November 1995. 
 
Der Regierungsrat 

a n t w o r t e t :  

 
Das Dekret über die Verteilung der Sozialhilfekosten zwischen Kanton und Gemeinden regelt 
im Rahmen von Art. 40 Abs. 2 des Sozialhilfegesetzes vom 21. November 1994 (SHG) die 
Lastenverteilung in der Sozialhilfe. Gemäss § 1 Abs. 2 hat es dabei eine Aufteilung der ge-
samten Sozialhilfekosten von Gemeinden und Kanton im Verhältnis von drei Vierteln auf die 
Gemeinden und einem Viertel auf den Kanton zum Ziel. § 3 des Dekretes sieht zudem eine 
Anpassung des Verteilschlüssels vor, sofern die statistische Auswertung der Rechnungen 
ergibt, dass die Aufteilung der gesamten Sozialhilfekosten vom Ziel nach § 1 wesentlich ab-
weicht. Dieser ist, wie sich aus den folgenden Erläuterungen ergibt, in § 2 für die beiden Las-
tenausgleichsverfahren unterschiedlich festgelegt. 
 
Bei den Beratungen zu einem neuen Sozialhilfegesetz anfangs der 90-er Jahre stand in der 
Finanzierungsfrage anfänglich die Schaffung eines Voll-Pools zwischen dem Kanton und den 
Gemeinden im Vordergrund. Die Vertreter der Landgemeinden widersetzten sich dieser Idee, 
da sie zu hohe Kosten für die eigene Kasse befürchteten. Als Kompromiss setzte sich 
schliesslich die Schaffung eines sogenannten Selbstbehaltes der Gemeinden durch (Art. 37 
SHG). 
 
Gemäss der geltenden Regelung haben somit die Gemeinden heute die Kosten der materiel-
len, persönlichen Sozialhilfe hauptsächlich selber zu tragen. Als Teilpool wurde jedoch ein 
Lastenverteilverfahren (LAV I) geschaffen, in welchem gewisse im Gesetz definierte Auf-
wendungen zwischen dem Kanton und den Gemeinden verteilt werden. Dazu gehören bei-
spielsweise die direkte materielle Sozialhilfe für interkantonale und internationale Verrech-
nungen, Unterstützung für Ausländerinnen und Ausländer ohne Wohnsitz oder für jene, wel-
che noch nicht zwei Jahre im Kanton wohnhaft sind, sowie Beiträge an Institutionen aus dem 
Sozial- und Behindertenbereich. Hinzu kommen jene Beiträge, welche den Selbstbehalt der 
Gemeinden von mindestens 150 % der Durchschnittsbelastung aller Gemeinden durch Sozi-
alhilfen übersteigen (Art. 38 SHG). In einem zweiten Lastenverteilungsverfahren (LAV II) 
werden zusätzlich die Investitionsbeiträge für Heime im Sozial- und Behindertenbereich auf-
geteilt. 
 
Gemäss Art. 40 SHG beträgt der Kostenanteil des Kantons an der Lastenverteilung 40 – 70 %. 
Im Einzelnen wird die Kostenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden durch das Dekret 
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geregelt. Nach dem in § 2 festgelegten Lastenverteilschlüssel beträgt der Kantonsanteil für 
den LAV I 65 % und für den LAV II 40 %. 
 
Zum Umfang und zur Aufteilung der Sozialhilfekosten seit dem In-Kraft-Treten des geltenden 
Sozialhilfegesetzes gibt die beiliegende Tabelle detailliert Auskunft. Daraus ergibt sich, dass 
die Kostenverteilung I und II in den Jahren 1996 – 2003 das anvisierte Ziel "drei Viertel Ge-
meinden, ein Viertel Kanton" nicht erreichte. Für das Jahr 2004 liegen erst provisorische 
Zahlen vor, weil die definitiven Berechnungen gemäss § 20 der Sozialhilfeverordnung vom 
30. Juni 1998 (SHV) frühestens im November nach Vorliegen der Zahlen der Finanzaus-
gleichsberechnungen aufgrund der Vorjahreszahlen vorgenommen werden können. 
 
Einschränkend ist festzustellen, dass bei den Beratungen über die neue Sozialhilfegesetz-
gebung die massgebliche Zielsetzung auf Modellrechnungen basierte, welche im Vorfeld der 
Zielfestlegung den Kommissionsmitgliedern zur Verfügung standen und die sich - rückbli-
ckend betrachtet - als nicht ganz stimmig erwiesen haben. Insbesondere besteht ein Wider-
spruch zwischen Art. 40 SHG und dem anvisierten Ziel des § 1 des Dekretes: Wie die beilie-
gende Übersicht zeigt, hätte bisher selbst bei einer vollständigen Ausschöpfung des gesetz-
lichen Rahmens das in § 1 formulierte Ziel nicht erreicht werden können. Die Basis-Zahlen 
sind regelmässig in der Staatsrechnung und im Verwaltungsbericht veröffentlicht worden, 
ohne dass je eine Anpassung des Verteilschlüssels verlangt wurde.  
 
Der Regierungsrat erachtet aufgrund der längerfristigen Auswertung nun allerdings einen 
Korrekturbedarf als gegeben. Er wird deshalb dem Kantonsrat einen Vorschlag für eine Dek-
retsänderung unterbreiten, welche den Lastenverteilschlüssel innerhalb des gesetzlichen 
Rahmens spätestens ab dem Rechnungsjahr 2007 auf den vom Gesetz vorgegebenen Ma-
ximalsatz zugunsten der Gemeinden verschiebt. Konkret wird in § 2 des Dekretes eine Erhö-
hung des Kantonsanteils für alle Aufwendungen von 65 % (LAV I) und 40 % (LAV II) auf 70 % 
in Betracht gezogen, unter gleichzeitiger Anpassung der Zielvorgaben für die Aufteilung der 
Sozialhilfekosten von vier Fünfteln (bisher drei Viertel) auf die Gemeinden und einen Fünftel 
(bisher ein Viertel) auf den Kanton. Wäre diese Aufteilung bereits seit der Inkraftsetzung des 
Sozialhilfegesetzes am 1. Januar 1996 in dieser Form in Kraft, hätte der Anteil des Kantons 
in den letzten neun Jahren 20.59 % betragen gegenüber 16.53 % mit der heute gültigen Re-
gelung (siehe auch beiliegende Aufstellung). Nach Ansicht des Regierungsrates handelt es 
sich bei dieser Dekretsänderung um eine Übergangslösung, welche in den nächsten Jahren 
bei der allfälligen Umsetzung im Projekt sh.auf, spätestens aber bei den durch den Souverän 
bereits beschlossenen Änderungen im Zusammenhang mit der NFA durch eine umfassende 
Revision des Sozialhilfegesetzes und die damit verbundenen neuen Finanzierungsmodelle 
abgelöst wird.  
 
 
Schaffhausen, 13. September 2005  

DER STAATSSCHREIBER: 
 

Dr. Reto Dubach 
 
Beilage 
− Tabelle Aufwendungen und Kostenverteilung Sozialhilfe 1996 - 2004 
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